
 Worum es geht

Grosse Energieverbraucher können auf der Basis der kantonalen Energiegeset-
ze (Grossverbraucherartikel) zur Steigerung der betrieblichen Energieeffizienz 
verpflichtet werden. Es wird ein Reduktionsziel festgelegt und der Betrieb kann 
entscheiden, mit welchen Massnahmen der Energieverbrauch gesenkt und da-
mit auch Betriebskosten gespart werden sollen. Ein Unternehmen ist ein Gross-
verbraucher, wenn der jährliche Wärmeverbrauch grösser ist als 5 GWh oder der 
Elektrizitätsbedarf 0.5 GWh pro Jahr übersteigt.

 UZV: Energieeffizienz mit Gewinn  

Als erfahrener Dienstleister im wirtschaftlichen Energie- und Klimaschutz-Ma-
nagement bietet die Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) Beratung, Prozess-
begleitung und Know-how-Transfer. Als anerkanntes Bindeglied zwischen Wirt-
schaft und Politik gehen für EnAW-Kunden Klimaschutz, Energieeffizienz und 
staatliche Vorschriftenerfüllung Hand in Hand. Schlüssel dazu ist die Universal-
zielvereinbarung (UZV). Darin beschliesst ein Unternehmen oder eine Gruppe 
von Unternehmen ihren Energie- und CO2-Reduktionspfad. Werden die verein-
barten Effizienz- und Reduktionsziele über die freiwilligen Massnahmen erreicht, 
erfolgt die Befreiung von kantonalen Detailvorschriften. 

 Optimal für EnAW-Mitglieder und Neueinsteiger

Der Abschluss einer UZV eignet sich für Unternehmen oder Unternehmensgrup-
pen, die bereits mit der EnAW eine Zielvereinbarung (ZV) abgeschlossen haben 
und für solche, die neu einsteigen wollen.

 EnAW-Prozess für Neueinsteiger

Das Unternehmen wird von einem erfahrenen EnAW-Moderator begleitet: Bei 
einem gemeinsamen Energie-Checkup im Betrieb wird ausgelotet, wo Energie 
und Wärme reduziert werden können. Es folgt die Ausarbeitung eines Mass-
nahmenkatalogs in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Das Unternehmen 
schliesst eine Zielvereinbarung mit der EnAW ab und entscheidet selbst, welche 
Massnahmen wann umgesetzt werden. Die Zielerfüllung ist über einen Zeitraum 
von 10 Jahren vorgesehen (KMU-Modell). Unter Umständen kann sich ein 

Befreiung von  
kantonalen Vorschriften

Der Weg zur Befreiung 

UZV-Vorteile auf einen Blick

�� Einfacher Übertrag einer ZV in die UZV
�� Wirtschaftliche Massnahmen
�� Spielraum und Flexibilität
�� Anrechnung laufende Massnahmen 
�� Kostengünstig: 
-	Unveränderter Teilnehmerbeitrag  
-	Keine weitere Datenerhebung  
�� Umfassender EnAW-Service: 
-	Begleitung bei Definition und �
	 Umsetzung 
-	Durchführung des Monitorings
�� Vergünstigungen Dritter
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EnAW-Mitglieder

Energiegruppen können ihre bestehende 
ZV einfach in eine UZV übertragen. Werden 
die Ziele erreicht oder wurden die Ziele 
bereits über die Anstrengungen zur Erfüllung 
des CO2-Gesetzes erbracht, werden die 
Unternehmen ohne Mehraufwand auch von 
kantonalen Detailvorschriften befreit. ZV von 
Firmen im KMU- oder BM-Modell werden 
ebenfalls von den Kantonen akzeptiert.

Neueinsteiger

Neueinsteigern bietet die EnAW einen 
bewährten und umfassenden Service bei 
der Zielsetzung sowie Definitionen, Umset-
zung und Monitoring von wirtschaftlichen 
Energieeffizienz- und CO2-Reduktions-
massnahmen sowie der administrativen 
Abwicklung der ZV/UZV mit Bund und 
Kantonen. 
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Entscheid für eine UZV und Kon-
taktaufnahme mit EnAW-Moderator 
(Gruppe oder Einzelunternehmen 
im KMU-Modell)

Zielfixierung auf Basis  
bestehender ZV

Freigabe der Ziele

Versand der UZV an Vertragspart-
ner zur Unterschrift durch den 
Moderator

Mit der Unterschrift der Kantone 
erfolgt die Befreiung

„Mit der UZV der 
EnAW schlagen wir 
unkompliziert zwei 
Fliegen mit einer 

Klappe. Die Befreiung von 
kantonalen Vorschriften  
funktioniert reibungslos und  
für den Betrieb sind die  
Energieeffizienzmassnahmen 
ein Gewinn.“
Pascal Salina, Programmverantwortlicher, 
Swisscom AG

http://www.enaw.ch


Unternehmen auch einer bestehenden Energiegruppe anschliessen. Erfüllt es 
oder die Gruppe die gesetzten Ziele, wird es von den Detailvorschriften entbun-
den. 

 Vollzugsinstrument bei Zielverfehlung

Erreicht eine Energiegruppe die Ziele der UZV nicht, muss sie in einem Zusatz-
bericht die Abweichung begründen und Aktivitäten darlegen, mit denen es wie-
der auf den Zielpfad zurückkehrt. Verpasst die Gruppe ihr Ziel in zwei aufein-
anderfolgenden Jahren, gilt die UZV als nicht erfüllt. Ein Kanton hat dann das 
Recht, die Vereinbarung zu kündigen und im eigenen Hoheitsgebiet einzelne 
Unternehmen zu einer Energieverbrauchsanalyse (EVA) zu verpflichten. Die EVA 
ist das zwingende Vollzugsinstrument der Kantone. Auf Basis der Resultate der 
EVA muss das Unternehmen zumutbare Massnahmen kurzfristig umsetzen. 

 Häufig gestellte Fragen

1. Worauf beziehen sich 5 GWh Wärme und 0,5 GWh Elektrizität?
Massgebend für die Systemabgrenzung der Verbrauchsstätte ist entweder der 
Elektrizitätszähler oder die Heizzentrale, welche(r) den Grenzwert für Grossver-
braucher erreicht. Zu einer Verbrauchsstätte gehören sämtliche Gebäude und 
Anlagen, welche über diese Messstelle Energie beziehen. 

2. Welche Zielgrössen werden in der UZV vereinbart?
Die beiden relevanten Zielgrössen sind die Energieeffizienz und CO2-Intensität.

3. Welche Ziele gibt der Kanton vor?
Der Kanton gibt eine Gesamtenergie-Effizienzsteigerung vor. Der Richtwert liegt 
in der Regel bei 1.58 - 2% pro Jahr. Das Ziel wird jedoch immer unternehmens-
spezifisch definiert und orientiert sich am wirtschaftlichen Potenzial. 

4. Von welchen Detailvorschriften kann sich ein Unternehmen befreien 
lassen?
Die Detailvorschriften sind kantonal geregelt und können in den Gesetzgebun-
gen und Verordnungen der Kantone nachgeschlagen werden. 

5. Warum sollen Unternehmen einer Gruppe eine UZV eingehen, wenn 
nicht alle Standortkantone der an einer Gruppe beteiligten Unternehmen 
den Grossverbraucherartikel umsetzen?
Zunächst müssen für den Übertrag einer ZV in eine UZV alle Gruppenmitglieder 
die UZV unterschreiben. Die Unternehmen, mit Standorten in Kantonen, die den 
Grossverbraucherartikel schon umsetzen, profitieren sofort vollumfänglich. Die 
Unternehmen, mit Standorten in Kantonen, die noch in den Einführungsvorbe-
reitungen sind, profitieren sofort von lokalen Anreizen wie z.B. von Effizienzboni 
und sind bestens auf den zukünftigen Vollzug im Kanton vorbereitet. 

6. In welchen Kantonen gilt Grossverbraucherartikel?
Heute ist der Grossverbraucherartikel in den Kantonen Zürich und Neuchatel 
im Vollzug. Die Kantone AI, BE, BS, GL, GE, SG, SZ, SO, TG, TI und UR haben 
Anforderungen an die  Grossverbraucher auf Gesetzesstufe beschlossen (Stand 
Mai 2011). Der jährliche Bericht der EnDK‚ ‚Stand der Energiepolitik in den Kan-
tonen‘ gibt über den aktuellen Vollzugsstand der Kantone Auskunft. 
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Interview mit Hansruedi Kunz

Präsident der EnFK

Weshalb haben die Kantone 
den Grossverbraucherarti-
kel beschlossen?
Im Gegensatz zu Einfami-

lienhäusern können Grossverbraucher 
oftmals nicht zweckmässig über Detail-
vorschriften gesteuert werden. Spezial
wissen ist gefragt. Darum sollen die 
Energiespezialisten dieser Unternehmen 
aufzeigen, wie beste Energieeffizienz zu 
vertretbaren Kosten zu erreichen ist.

Warum empfehlen Sie Unternehmen 
eine UZV mit der EnAW?
Die Zielvereinbarung gibt dem Unterneh-
men Spielraum. Es kann selber entschei-
den, wie das Ziel erreicht werden soll. 
Die EnAW unterstützt das Unternehmen 
bei der Erarbeitung und der Erfolgskont-
rolle zur Vereinbarung. 

Grossverbraucher haben Standorte in 
verschiedenen Kantonen. Wie ist eine 
unkomplizierte Anerkennung der UZV 
garantiert?
Die Kantone arbeiten im Energiebereich 
über die EnDK und die EnFK zusammen 
und lösen anstehende Probleme soweit 
möglich gemeinsam. Die Anerkennung 
der UZV ist ein Beispiel für diese Zusam-
menarbeit. 

Die EnFK

Die Energiefachstellenkonferenz (EnFK) 
ist der EnDK angegliedert. In der EnFK 
haben die operativen Leiter der kanto-
nalen Energiebehörden Einsitz. Sie sind 
für die Umsetzung des Grossverbrau-
cherartikels zuständig und bearbeiten 
Fragen zur Koordination und Förderung 
der interkantonalen Zusammenarbeit im 
Energiebereich.  

Weitere Informationen

www.endk.ch/vollzugshilfen.html  
(s. EN 15)
www.enaw.ch (s. Partner, Kanton)

Kontakt

Oliver Luder
Projektleiter EnAW
oliver.luder@enaw.ch
044 421 34 23
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